
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der 
Novus GmbH & Co. KG 

I. Allgemeines

1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige 
gesonderte vertragl iche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende 
Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht 
Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit der 
schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande.

2. Unsere Angebote sind freibleibend und rechtlich unverbindlich.  Unsere 
technischen  Beratungen sowie die in Katalogen, Anzeigen und Preislisten 
enthaltenen Angaben  sind unverbindlich. Maßgebend ist allein der Inhalt 
unserer Auftragsbestätigung, sofern ihr nicht innerhalb von 7 Tagen 
widersprochen worden ist. 

3. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u.ä. 
Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form 
– Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich 
bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen.

II. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich 
Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und Entladung.  Zu den 
Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug à conto 
des Lieferers zu leisten, und zwar:

1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung,
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Waren versandbereit sind,
der Restbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Gefahrenübergang.

3. Rechnungen aus Dienstleistungen (Montage, Service und Wartungen) sind 
sofort nach Rechnungseingang netto zu begleichen. 

4. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers. 

5. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen 
aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

6. Nachträglich bekannt werdende oder eintretende Kreditunwürdigkeit des 
Bestellers berechtigt uns, nach unserer Wahl Zahlungsbedingungen zu ändern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. 

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung

1. Lieferfristen und Termine sind freibleibend. Ist eine Lieferzeit als verbindlich 
vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung.  Ihre 
Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und 
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der 
Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der 
erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die 
Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die 
Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu 
vertreten hat.

2. Die Einhaltung der Lieferzeit steht unter dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der 
Lieferer sobald als möglich mit.

3. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf 
das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. 
Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter
Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die 
Meldung der Abnahmebereitschaft.

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen 
verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Meldung der Versand- bzw. der Abnahmebereitschaft, die durch die 
Verzögerung entstandenen Kosten berechnet.

IV. Gefahrenübergang, Abnahme

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk 
verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 
Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anlieferung und 
Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist diese für 
den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, 
hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft 
durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht 
wesentlichen Mangels nicht verweigern. Eine Transportversicherung erfolgt nur 
auf ausdrücklichen Wunsch und zu Lasten des Bestellers. Wenn nichts anderes 
vereinbart ist, unterliegen Versandweg und Beförderung der Wahl des 
Unternehmers. 

2. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die dem Lieferer nicht
zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. 
Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. 

3. Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 
Eingang aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen 
– aus dem Liefervertrag vor.

2. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers 
gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser und sonstige Schäden zu versichern, 
sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen 
hat.

3. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, verpfänden noch 
zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu 
benachrichtigen.

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach 
Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Für diesen 

Fall gestattet der Besteller bereits jetzt das Betreten der Geschäftsräume durch 
den Lieferer. 

5. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom 
Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu 
verlangen.

VI. Mängelrügen, Gewährleistung und Haftung

1. Der Unternehmer behält sich Änderungen aufgrund technischer Neuerungen, 
neuer Vorschriften oder ähnlicher Entwicklungen vor. 

2.  Mängelrügen sind unverzüglich nach Erhalt der Ware zu erheben. Sie sind 
ausgeschlossen, wenn sie uns nicht innerhalb einer Woche nach Empfang der 
Ware zugegangen sind. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, (verdeckte Mängel) sind unverzüglich 
nach der Entdeckung zu rügen. Mängelbeanstandungen sind sofort nach Erhalt 
der Lieferung geltend zu machen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt mit dem 
Gefahrenübergang.

3.  Für berechtigte Beanstandungen übernimmt der Unternehmer die Gewähr 
nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen:

a) Der Unternehmer ist nach seiner Wahl verpflichtet nachzubessern oder Ersatz 
zu liefern. Auf entsprechende Aufforderung des Bestellers hat er sich innerhalb 
von 14 Tagen zu erklären, in welcher Weise er sein Wahlrecht ausüben will.

b) Ist eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich, schlägt sie fehl oder 
wird sie verweigert, so kann der Besteller einen entsprechenden Preisnachlass 
(Minderung) oder nach seiner Wahl Rücktritt vom Vertrag verlangen.

c) Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen auf 
Schadensersatz sind ausgeschlossen; dies gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Im Übrigen gilt der 
Haftungsausschluss dann nicht, wenn der Schaden auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Unternehmers oder eines seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen basiert. 
Der Haftungsausschluss gilt schließlich für den Fall nicht, dass Schäden 
zurückführen sind auf die Verletzung wesentlicher Pflichten des Unternehmers. 
In diesem Fall haften wir für Schäden allerdings nur bis zu der Höhe, wie diese 
bei Vertragsabschluss oder -verhandlung als mögliche Folge der 
Pflichtverletzung voraussehbar waren oder unter Berücksichtigung der 
Umstände, die wir kannten oder kennen mussten, voraussehbar waren.

4.  Bis zur Erledigung der Mängelrüge darf über die beanstandete Ware nicht 
verfügt werden. Der Unternehmer kann verlangen, daß die betreffende Ware auf 
Kosten des Bestellers ordnungsgemäß eingelagert wird.

5. Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, 
ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, 
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht vom 
Lieferer zu verantworten sind.

6. Nimmt der Besteller ohne schriftliche Zustimmung des Unternehmers 
Veränderungen an dem Liefergegenstand vor, so erlöschen seine 
Gewährleistungsansprüche. 

VII.  Schadenersatz gegen den Vertragspartner 

1. In allen Fällen des Schadensersatzes statt der Leistung gegen den 
Vertragspartner können wir über den Liefergegenstand frei verfügen.

2. Im Rahmen der Liquidation dieses Schadensersatzes sind wir berechtigt, 15% 
der Nettoauftragssumme als pauschalierten Ausgleich des uns entgangenen 
Gewinns ohne Nachweis zu verlangen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Schadens bleibt unberührt. 

3. Unberührt bleibt das Recht des Vertragspartners, uns einen niedrigeren 
Schaden nachzuweisen.

VIII. Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht 
ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer 
Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür 
bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr 
als einem System ist untersagt.

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. 
UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den 
Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben –
insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige 
ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern. Alle sonstigen Rechte an 
der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim 
Lieferer bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht 
zulässig.

IX. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt 
ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien 
untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der 
Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.

X. Geltung der Bedingungen
 
1. Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eines mit uns geschlossenen 
Vertrages unwirksam sein, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt.

2. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages erfolgen schriftlich durch die 
Geschäftsführung oder von NOVUS besonders Bevollmächtigten. Mündliche 
Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen anderer Personen sind 
nur dann rechtswirksam, wenn sie von der Geschäftsführung der Fa. NOVUS 
s c h r i f t l i c h b e s t ä t i g t w e r d e n . D i e A b s t a n d n a h m e v o n d i e s e m 
Schriftformerfordernis bedarf selbst der Schriftform. 

Weinböhla, 01.01.2010


 
                            




